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Gemeinde Rauhenebrach (Lkr. Haßberge) 
Teilaufhebung mit 1. Änderung des Bebauungsplans "Fürnbach II",  
frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
Landesplanerische Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde nimmt in ihrer Eigenschaft 

als Träger öffentlicher Belange zu dem im Betreff genannten Bauleitplanentwurf Stellung. Maß-

stab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayeri-

schen Landesplanungsgesetz (Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

und dem Regionalplan der Region Main-Rhön (RP3) festgesetzt sind. Die Ziele der Raumord-

nung sind zu beachten, Grundsätze zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG). Bauleitpläne sind den 

Zielen der Raumordnung anzupassen (§1 Abs. 4 BauGB): 

 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans "Fürnbach II" sollen u.a. 5 Parzellen des schon seit 

dem 26.01.2001 rechtskräftig ausgewiesenen allgemeinen Wohngebiets in Rauhenebrach redu-

ziert werden, es verbleiben 11 Parzellen für Einzelhäuser. Außerdem werden Änderungen der 

textl. Festsetzungen vorgenommen (u.a. sind mehr Vollgeschosse als bisher zulässig, Dachfest-

setzungen werden flexibler). 
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Die Teilaufhebung mit einer Reduktion von 1,92 ha um 0,67 ha auf 1,25 ha entspricht insbeson-

dere Ziel 1.2.1 Abs. 2 LEP (Räumlichen Auswirkungen begegnen), den Grundsätzen unter 3.1 

(Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Flächensparen) LEP, Ziel 3.2 (In-

nenentwicklung vor Außenentwicklung) LEP sowie Ziel B II 2.2 RP3.  

Vor diesem Hintergrund wird die Bebauungsplanänderung grundsätzlich positiv bewertet. 

 

Das Sachgebiet „Städtebau“ der Regierung von Unterfranken wurde von der höheren Landespla-

nungsbehörde beteiligt und regt an, statt ausschließlich flächenintensive „Einzelhäuser“ auch flä-

chensparende Siedlungsformen wie Doppel- und Reihenhäuser explizit zu ermöglichen. 

 

Dies wäre auch aus Sicht der höheren Landesplanungsbehörde vor dem Hintergrund der o.g. 

Festlegungen, insbesondere mit Blick auf den demographischen Wandel und den sich daraus er-

gebenden Bedürfnissen an den Wohnungsmarkt, wünschenswert und würde zu noch mehr Flexi-

bilität beitragen. 

 

Fazit 

 

Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde erhebt in ihrer Eigenschaft 

als Träger öffentlicher Belange zu dem im Betreff genannten Bauleitplanentwurf keine Einwände, 

es sollte jedoch im Rahmen der Abwägung erwogen werden, auch flächensparendere Siedlungs-

formen, wie z.B. Doppel- oder Reihenhäuser, explizit einzuplanen. 

 

Hinweise 

 

Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung 

unter Beteiligung des Sachgebiets „Städtebau“. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentli-

cher Belange ist damit nicht verbunden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

 

Golsch 


